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Widerspruchsrecht von Wahlberechtigten hinsichtlich der Weitergabe 
ihrer Daten an Parteien und Wählergruppen 
Gauting, 12.09.2019 

Im Zusammenhang mit den Gemeinde- und Landkreiswahlen am 
15.03.2020 

(Wahlen zum Gemeinderat, Kreistag, Bürgermeister und Landrat), weisen 
wir darauf hin, dass die Meldebehörde nach dem Gesetz über das Bundes-
meldegesetz 

(§ 50 Abs. 1 i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG) in den sechs Monaten vor dem 
Wahltag sog. Gruppenauskünfte aus dem Melderegister an Parteien, Wäh-
lergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen erteilen darf. 

Mitgeteilt werden Vor- und Familiennamen, Doktorgrade und Anschriften 
(§ 50 Abs. 2 BMG). Die Geburtstage der Wahlberechtigten dürften dabei 
nicht mitgeteilt werden (§ 50 Abs. 1 Satz 2 BMG). 
Die Betroffenen haben das Recht, der Weitergabe dieser Daten durch die 
Einrichtung einer Übermittlungssperre zu widersprechen (§ 50 Abs. 5 
BMG). Eine telefonische Erklärung ist nicht möglich. 

Wer bereits früher einer entsprechenden Übermittlung widersprochen hat, 
braucht nicht erneut zu widersprechen; die Übermittlungssperre bleibt bis 
zu einem schriftlichen Widerruf auch für alle zukünftigen allgemeinen Wah-
len und Abstimmungen gespeichert. 

Wahlberechtigte, die ab sofort von diesem Recht Gebrauch machen wollen, 
wenden sich bitte an  

Gemeinde Gauting – Einwohnermeldeamt, Bahnhofstr. 7, 82131 Gau-
ting, Zimmer 017 oder an das 

Bürgerbüro Stockdorf, Mitterweg 34, 82131 Stockdorf. 

Das Formular „Einrichtung einer Übermittlungssperre“ finden Sie auch im 
Internet unter www.gauting.de -> Bürgerservice-Portal -> Online-Formulare 
-> Melde- und Passwesen-> Auskunft- u. Übermittlungssperre -> Formular 
Übermittlungssperre. 

Dr. Brigitte Kössinger 
Erste Bürgermeisterin 
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Bekanntmachungen 

Einladung  
zur Bürgerversammlung 

 

Bekanntmachung 
610/11-22/Eb 
 
 
Bebauungsplan Nr. 183/GAUTING für einen 
Teilbereich südlich der Kurt-Huber-Straße – 
Verlängerung der Veränderungssperre für die 
Grundstücke Fl.Nrn. 673/9 und 673/11, Be-
kanntmachung gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 Bau-
gesetzbuch (BauGB) 
 
 
Gauting, den 24.10.2019 
 
 
Der Bauausschuss der Gemeinde Gauting hat in 
seiner Sitzung am 08.10.2019 beschlossen, die 
Veränderungssperre für die Grundstücke Fl.Nrn. 
673/9 und 673/11 im Gebiet des Bebauungsplans 
Nr. 183/GAUTING für einen Teilbereich südlich 
der Kurt-Huber-Straße gemäß § 17 Abs. 1 
BauGB zu verlängern (siehe beiliegenden Lage-
plan). 
 
Die Satzung über die Verlängerung der Verände-
rungssperre liegt ab Veröffentlichung dieser Be-
kanntmachung im 
 
Rathaus Gauting, Bahnhofstr. 7/II. OG, Zimmer 
201, 82131 Gauting 
 
während der allgemeinen Dienststunden zu je-
dermanns Einsicht bereit. Über den Inhalt der 
Satzung wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 2 in Verbindung mit § 
10 Abs. 3 Satz 4 BauGB tritt die Satzung über die 
Verlängerung der Veränderungssperre mit der 
Bekanntmachung in Kraft. Sie endet nach einem 
Jahr bzw. mit Inkrafttreten des Bebauungsplans. 
 
Gemäß § 18 Abs. 3 BauGB wird darauf hingewie-
sen, dass bei einer länger als vier Jahre (über 
den Zeitpunkt ihres Beginns oder der ersten Zu-
rückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 
hinaus) dauernden Veränderungssperre der Be-
troffene Entschädigung verlangen kann, wenn die 
in § 18 Abs. 1 Satz 1 BauGB bezeichneten Ver-
mögensnachteile eingetreten sind. Der Entschä-
digungsberechtigte kann die Fälligkeit des so ent-
standenen Anspruchs dadurch herbeiführen, 
dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich 
bei der Gemeinde beantragt (§ 18 Abs. 2 Satz 2 
und 3 BauGB). 
 
 
 
 
 
Dr. Brigitte Kössinger  
Erste Bürgermeisterin 
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Bekanntmachungen    

 
Anlage: Lageplan mit Darstellung des Geltungsbereichs der Verlängerung der Veränderungssperre 
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eBooks, eAudio, eMagazines rund um die Uhr 
ausleihen – www.digibobb.de 

Sie möchten außerhalb unserer Öffnungszeiten 
Medien ausleihen? Nutzen Sie unsere eMedien-
Ausleihe unter www.digibobb.de 

 
 
Helden wie ihr – spannende Vorleseabenteuer 
für Jungen & Mädchen ab 7 Jahren 

Freitag, 25. Oktober 2019, 15:00 Uhr 

Gib der Langeweile keine Chance und entdecke 
mit uns die faszinierende Welt der Bücher. Se-
bastian Engler liest vierzehntägig spannende Ge-
schichten für Jungen & Mädchen ab 7 Jahren. 
Einfach vorbeikommen und zuhören. Wir freuen 
uns auf dich. 

Eintritt frei 

 
 
Dichterlesung mit Jürgen Gergov 

Donnerstag, 31. Oktober 2019, 19:30 Uhr  

Das verstehe wer will. Kommunizieren? O je! Mal 
heiter - mal nachdenklich, in Gedicht und Prosa. 
Jürgen Gergov liest für Sie am Donnerstag, 31. 
Oktober 2019, 19:30 Uhr in der Bibliothek, Eintritt 
frei, Einlass ab 19:20 Uhr 

 
 
 
Alle Veranstaltungen finden Sie auf unserer Inter-
netseite www.gauting.de/bibliothek 

 
Öffnungszeiten der Bibliothek:  

Di, Mi, Do 10-13 und 15-19 Uhr, Fr 12-16 Uhr,  
Sa 10-13 Uhr 
 
 
 

Infos / Termine 
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Die Gemeinde Gauting, südwestlich von München 
im schönen Würmtal gelegen, mit ca. 21.000 Ein-
wohnern sucht zum  

1. September 2020 einen Auszubildenden 
(m/w/d) für  

den Beruf des 

Verwaltungsfachangestellten 
(m/w/d) 

Fachrichtung  
Kommunalverwaltung 

 

Was erwartet Sie? 

 

 Eine Ausbildung in einem Beruf mit individuel-
len Aufgabenfeldern und Aufstiegsmöglichkei-
ten 

 Die Ausbildung dauert 3 Jahre und findet im 
dualen System statt 

 Der praktische Teil der Ausbildung findet in der 
Gemeindeverwaltung Gauting statt 

 Der theoretische Teil wird im Blockunterricht in 
der Berufsschule Starnberg und der Bayeri-
schen Verwaltungsschule vermittelt 

 gute Übernahmechancen nach erfolgreich ab-
geschlossener Ausbildung 

 finanzielle Unterstützung während der Ausbil-
dung durch Übernahme der Ausbildungsmittel  

 gute Aufstiegs- u. Weiterqualifizierungsmög-
lichkeiten in den gehobenen Verwaltungsdienst 

 30 Tage Urlaub, zusätzlich arbeitsfrei an Hei-
ligabend und Silvester 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer 
ausführlichen Stellenausschreibung auf unserer 
Homepage unter www.gauting.de unter der 
Rubrik „Rathaus und Verwaltung – Stellenangebo-
te“ 


